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Ausgangslage

In Deutschland wird davon aus­
gegangen, dass jeder die medizini­
sche Behandlung erhält, die er be­
nötigt. Dies ist jedoch nicht der Fall, 
wenn es um Menschen geht, die auf 
ein lebensnotwendiges Spenderorg­
an warten. Hier besteht bis heute 
eine klassische Triagesituation (von 
trier = zuteilen). Das knappe Gut 
„Organ“ steht nicht allen zur Verfü­
gung, die eine Transplantation be­
nötigen. Es muss nach definierten 
Regeln entschieden werden, wem 
dieses knappe Gut zugeteilt wird. 
Diese Regeln sind nicht unumstrit­
ten und werden immer wieder neu 
verhandelt. So ist bis heute im 
Transplantationsgesetz nicht ab­
schließend geklärt, wie die Kriterien 
der „Dringlichkeit“ und „Erfolgsaus­
sichten“ genau zu verstehen sind 
und wie diese Kriterien gegeneinan­
der abgewogen werden sollen.

Diese Probleme sind klinisch re­
levant. Nicht alle Erkrankten erhal­
ten ein Organ, auch wenn sie es be­
nötigen. So starben im Jahr 2024 in 
Deutschland 715 Personen, die auf 
der offiziellen Warteliste standen.2 
Viele hätten gerettet werden kön­
nen, wenn genügend Organe ver­
fügbar gewesen wären. Dazu kom­
men noch diejenigen Verstorbenen, 
die nicht gelistet waren, weil keine 
Hoffnung auf eine Transplantation 
bestand. Von den etwa 100.000 Per­
sonen, die nach Angaben der Deut­
schen Gesellschaft für Nephrologie 
aufgrund der Abrechnungsdaten der 
Krankenkassen eine Dialyse benöti­
gen3, sind beispielsweise nur knapp 
7.000 gelistet. Würde man der Pra­
xis anderer Staaten folgen, so müss­
ten deutlich mehr Dialysepflichtige 
auf der Warteliste stehen. Doch vie­
le Patientinnen und Patienten so­
wie ihre Ärztinnen und Ärzte geben 
bei Wartezeiten von zehn oder mehr 
Jahren bis zu einer Nierentransplan­
tation auf, sodass für sie keine Lis­
tungen für Transplantationen mehr 
erfolgen. Auch kommt es vor, dass 
sich der Gesundheitszustand von 
Betroffenen an der Dialyse so ver­
schlechtert, dass eine Transplanta­
tion nach vielen Wartejahren nicht 

mehr durchgeführt werden kann. 
Bei unmittelbar lebensrettenden 
Organen wie der Leber muss man 
davon ausgehen, dass Betroffene 
nicht (mehr) gelistet werden, weil 
sie keine realistische Chance auf ein 
Organangebot haben. Hinzu kommt, 
dass diejenigen, die länger auf ein 
Organ warten (z.B. an der Dialyse) 
oder erst in sehr schlechtem Gesund­
heitszustand transplantiert werden 
(Leber), ein erhöhtes Komplika­
tions- und damit ein schlechteres 
Prognoserisiko haben. Der Organ­
mangel führt zu schlechteren Trans­
plantationsergebnissen, was wiede­
rum das Kriterium der „Erfolgsaus­
sicht“ unterläuft. Dies ist medizi­
nisch und gesundheitsökonomisch 
hochrelevant.

Darüber hinaus können nur des­
halb viele Menschenleben in Deutsch­
land gerettet werden, weil jährlich 
etwa 200 Organe aus anderen Eu­
rotransplant-Ländern bei uns trans­
plantiert werden und es für die Nie­
rentransplantation und in geringe­
rem Maß für die Lebertransplantati­
on die Option der Lebendspende 
existiert. In einigen Zentren Deutsch­
lands macht die Nierenlebendspen­
de bereits bis zu 40 % der Nieren­
transplantationen aus. Dies bedeu­
tet jedoch, dass sich gesunde Men­
schen einem schwerwiegenden Ein­
griff, der nicht ihrer eigenen Ge­
sundheit dient, sondern fremdnüt­
zig ist, unterziehen, weil dies der 
einzige Weg ist, um einem naheste­
henden Menschen das Leben zu ret­
ten, seine Lebensqualität wesent­
lich zu verbessern und sein Leben zu 
verlängern.

Wie die Vergleichszahlen ande­
rer Staaten zeigen, ermöglichen an­
dere Regelungen der postmortalen 
Organspende ein höheres Spenden­
aufkommen, sodass beispielsweise 
im benachbarten Österreich etwa 
doppelt so viele transplantierbare 
Organe je eine Million Einwohner 
gespendet werden wie in der Bun­
desrepublik Deutschland, in Spani­
en sogar mehr als die vierfache 
Zahl. Österreich und Spanien haben 
im Unterschied zu Deutschland eine 
Widerspruchsregelung. Zudem hat 
Spanien weitreichende organisato­

rische Maßnahmen wie beispiels­
weise die systematische Spenderer­
kennung eingeführt. Diese beiden 
Staaten erlauben zudem die Ent­
nahme von Organen bei Personen 
nach dem sogenannten Kreislauf­
tod, abgekürzt DCD (Donation after 
Circulatory Death – Spende nach 
Kreislauftod). Dabei wird für Perso­
nen, bei denen es keine Chance auf 
Heilung mehr gibt und die Weiter­
führung der bisherigen medizini­
schen Behandlung aussichtslos ist, 
nach Therapiezieländerung ent­
schieden, die lebenserhaltenden 
Maßnahmen zu beenden und keine 
Wiederbelebungsmaßnahmen mehr 
durchzuführen. Sobald das Herz un­
ter kontrollierten Bedingungen auf­
gehört hat zu schlagen und der 
Kreislauf zum Stillstand gekommen 
ist, werden nach einer definierten 
Wartezeit, der sog. No-touch-Time, 
die transplantablen Organe ent­
nommen. Diese Form der Organ­
spende ist in Deutschland rechtlich 
nicht zulässig.

Die Debatte um die Widerspruchs-
regelung

Gegen eine Widerspruchsrege­
lung wird insbesondere folgendes 
Argument vorgebracht: Mit unserer 
Menschenwürde ist ein Selbstbe­
stimmungsrecht verbunden, das 
nach einem Urteil des Bundesver­
fassungsgerichts vom Februar 2020 
so weitreichend ist, dass jede ur­
teils- und entscheidungsfähige Per­
son das Recht hat, ihre eigene Le­
bensgeschichte sogar mit Hilfe Drit­
ter zu beenden. Daher ist es selbst­
verständlich, dass das Intimste, was 
unser ist, nämlich der eigene Körper, 
in unserer Verfügung sein sollte, 
wenn wir sogar über unser Le­
bensende entscheiden dürfen. Kei­
ne andere Person darf über diesen 
Körper ohne unsere Einwilligung 
verfügen. Der zweite Artikel des 
bundesdeutschen Grundgesetzes the­
matisiert dies prägnant: „Jeder hat 
das Recht auf Leben und körperli­
che Unversehrtheit. Die Freiheit der 
Person ist unverletzlich. In diese 
Rechte darf nur auf Grund eines Ge­
setzes eingegriffen werden.“4 Hier 
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ist die entscheidende Frage, ob die 
Möglichkeit des Widerspruchs das 
Kriterium einer impliziten Einwilli­
gung erfüllt, wenn es um das Leben 
einer anderen Person geht.

Dafür spricht, dass eine Wider­
spruchsregelung die Autonomie 
stärkt, weil die Einwilligungsrege­
lung den Schweigenden nicht 
schützt, sondern einen womöglich 
vorhandenen Spendewillen mangels 
Dokumentation ins Leere laufen 
lässt.

Eine Hilfe zur Entscheidung der 
Frage, ob die unverletzliche Freiheit 
hinreichend gewahrt ist, kann zu­
dem die Praxis der Staaten sein, die 
eine Widerspruchsregel eingeführt 
haben und zugleich in internationa­
len Vereinbarungen oder der eige­
nen Verfassung das Prinzip der 
Menschenwürde und die damit ver­
bundenen Menschenrechte aner­
kennen. Auch in diesen Staaten hat 
die Freiheit der Bürgerinnen und 
Bürger einen sehr hohen Wert. Wer 
behauptet, eine Widerspruchsrege­
lung verletze das Recht auf Selbst­
bestimmung, unterstellt damit die­
sen Staaten, sie würden mit ihren 
Regelungen das Recht auf Selbstbe­
stimmung, das mit der Würde ver­
bunden ist, verletzen. Wenn man 
diese Behauptung für glaubwürdig 
hält, dann müsste aber konsequen­
terweise in Deutschland auf die 
Transplantation von Organen aus 
den übrigen Mitgliedstaaten von 
Eurotransplant verzichtet werden, 
da in diesen die Widerspruchsrege­
lung gilt. werden allerdings 20 % 
aller Organe, die Eurotransplant 
vermittelt, zwischen den einzelnen 
Mitgliedsstaaten ausgetauscht, so­
dass in Deutschland Organe, die 
aus Staaten mit einer Widerspruchs­
regelung stammen, transplantiert 
werden.

Zudem lässt sich gegen die An­
nahme, dass das Selbstbestim­
mungsrecht eine Widerspruchsrege­
lung ausschlösse, folgender Sach­
verhalt anführen: Wenn vermutet 
wird, dass eine Person aufgrund ei­
nes Verbrechens verstorben ist, ord­
net auf Anregung der Staatsan­
waltschaft das zuständige Gericht 
eine Obduktion des Leichnams an, 
bei der zur Aufklärung eines mögli­
chen Verbrechens selbstverständ­
lich auch Organe untersucht wer­
den. Dagegen ist kein Widerspruch 
möglich, weil davon ausgegangen 
wird, dass die Obduktion im Interes­

se der zu Tode gekommenen Person 
ist. Aber selbst, wenn jemand aus­
drücklich in seinem letzten Willen 
verlangen würde, dass an seinem 
Leichnam keinesfalls eine Obdukti­
on durchgeführt werden dürfe, so 
wird dieser Wille ignoriert, weil die 
Aufklärung eines möglichen Kapi­
talverbrechens über das Selbstbe­
stimmungsrecht des Einzelnen ge­
stellt wird. Allerdings könnte ein­
gewandt werden: Eine Obduktion 
ist eine sehr begrenzte justizielle 
Ausnahme, während eine Wider­
spruchsregelung potenziell für alle 
gilt. Doch dieser Einwand trifft 
nicht zu, denn auch eine Wider­
spruchsregelung trifft jährlich nur 
auf wenige Fälle zu, kommt also 
auch nur sehr begrenzt zur Anwen­
dung. Aber nicht nur im Fall einer 
Obduktion schränkt der Staat die 
Rechte über den eigenen Leichnam 
ein. Jedes Bundesland hat eigene 
Regeln erlassen, wie nach dem Tod 
mit dem Körper umzugehen ist und 
setzt durch Regeln wie Bestattungs­
fristen und dem Verbot, die Asche 
frei zu verstreuen, dem Selbstbe­
stimmungsrecht über den eigenen 
Leichnam enge Grenzen. Damit ist 
die Prämisse der Gegner einer Wi­
derspruchsregelung, über den toten 
Körper dürfe niemand ohne aus­
drückliche Einwilligung verfügen, 
bereits im geltenden Recht wider­
legt. Die Widerspruchsregelung fügt 
sich in eine Rechtsordnung ein, die 
solche Grenzen längst kennt und ak­
zeptiert.

Jedoch ist einzuräumen, dass we­
der die Obduktion- noch die Bestat­
tungsvorgaben identisch mit einer 
postmortalen Organspenderegelung 
sind, weil nicht alle das Hirntodkri­
terium als Tod des Menschen wel­
tanschaulich teilen. Einer der we­
sentlichen Gründe hierfür besteht 
darin, dass „der Organismus unter 
der Voraussetzung einer apparativ-
intensivmedizinischen Unterstützung 
noch über vielfältige Funktionen 
[verfügt], die nicht nur ‚partiell‘ wir­
ken, sondern für den Organismus 
als Ganzen integrierende Funktion 
haben“5, wie Vertreter des Minder­
heitenvotums im Deutschen Ethik­
rat behaupteten, die das Hirntodkri­
terium als sicheres Todeszeichen 
bestritten. Auch können Schwanger­
schaften hirntoter Schwangerer auf­
grund der physiologischen Sondersi­
tuation und mit Hilfe modernster 
Medizin über einen begrenzten Zeit­

raum erhalten und Kinder zur Ge­
burt gebracht werden.

Darüber hinaus gibt es weltan­
schauliche Gründe, den Hirntod als 
Tod in Frage zu stellen. So glauben 
beispielsweise manche, die von ei­
ner Beseelung des menschlichen 
Körpers ausgehen, dass die Seele 
noch eine gewisse Zeit brauche, um 
sich aus dem Körper zu lösen, wes­
halb eine Organentnahme diesen 
Prozess stören würde.

Aber es reicht nicht aus, die rein 
ontologische Frage, ob der Hirntote 
tot ist, als Grund für eine Einwilli­
gungs- oder Entscheidungslösung 
zu nehmen und deshalb eine Wider­
spruchsregelung abzulehnen. Die 
Widerspruchsregelung gibt jedem, 
der seine Organe nicht spenden 
möchte, die Möglichkeit, eine Or­
ganentnahme abzulehnen, unabhän­
gig davon, ob ontologische oder 
moralische Gründe hierfür maßgeb­
lich sind.

Deswegen ist im Unterschied zur 
Pflicht der Obduktion und zur 
Pflicht, bestimmten Bestattungsre­
geln zu folgen, zwar keine Pflicht 
zur Organentnahme nach dem Tod 
angemessen und die Möglichkeit ei­
nes Widerspruchs muss gegeben 
sein, aber es lässt sich eine notwen­
dige explizite Einwilligung in die Or­
ganentnahme vor dem Hintergrund 
des Sachverhalts, dass es in unse­
rem Staat die gerichtlich angeord­
nete Obduktion und klare Bestat­
tungsregeln gibt, schwerlich mit 
dem Verweis auf das Selbstbestim­
mungsrecht rechtfertigen.

Nachweislich sind Organspen­
den lebensrettend oder, wie im Fall 
von Nierentransplantationen, ver­
bessern sie die Lebensqualität in ho­
hem Maß und verlängern das Leben. 
Jede einzelne Person könnte durch 
eine Virusinfektion, die eine Herz­
muskelentzündung auslöst, eine 
Medikamentenwirkung, die zu einem 
Leber- oder Nierenversagen führt, 
oder andere Umstände auf ein Or­
gan angewiesen sein. Also ist schon 
aus Eigeninteresse eine Wider­
spruchsregelung sinnvoll. Wenn bei 
Umfragen etwa 85 Prozent der Be­
fragten eine grundsätzliche Bereit­
schaft zur Organspende erkennen 
lassen6, kann dies als Hinweis ver­
standen werden, dass ihnen die Soli­
darität mit denen, die ein Organ 
benötigen, wichtiger ist, als dass ihr 
Körper mit allen Organen verbrannt 
oder beerdigt wird.7
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Allerdings bestreiten manche 
Gegner der Widerspruchsregel, dass 
diese ein höheres Organaufkom­
men ermöglichen würde. Mit Beru­
fung auf eine Studie, die wesentlich 
von Autoren des Max-Planck-Insti­
tuts für Bildungsforschung erarbei­
tet wurde8, behaupten sie, dass eine 
Widerspruchsregel keinen messba­
ren Anstieg von Organspenden be­
wirke. Vielmehr würde das höhere 
Spendenaufkommen der Staaten, 
die eine Widerspruchsregel haben, 
auf anderen Faktoren beruhen. Al­
lerdings weist diese Studie bemer­
kenswerte methodische Limitatio­
nen auf. So werden von 39 Staaten, 
in denen eine Widerspruchsrege­
lung existiert, nur fünf Staaten (Ar­
gentinien, Uruguay, Chile, Schwe­
den und Wales) behandelt, weil nur 
für diese die Daten hinreichend ver­
fügbar seien. Auch setzen sie sich in 
keiner Weise damit auseinander, 
dass psychologische Studien auf 
den Unterschied hinweisen, der zwi­
schen einer expliziten Zustimmung 
und einer impliziten Zustimmung 
(man widerspricht nicht aktiv) be­
steht. Eine explizite Zustimmung 
wird seltener gegeben.9 So verwun­
dert es nicht, dass mehrere belast­
bare Arbeiten sehr wohl Korrelatio­
nen finden, so ein systematischer 
Review für die Jahre 2006–2016. Es 
ließ sich eine 21–76 % höhere Spen­
de- und 38–83 % höhere Transplan­
tationsraten, nachweisen. Eine 48- 
Länder-Panelstudie wies 14,24 vs. 
9,98 Spender/Mio. im Vergleich von 
Staaten mit Widerspruchsregelung 
vs. Staaten mit Einwilligungsrege­
lung nach. Eine OECD-Panelanalyse 
4,7 weniger Spender/Mio. unter 
Opt-in.10 Dennoch muss zugestan­
den werden, dass die Datenlage zur 
Widerspruchsregelung nicht eindeu­
tig ist, weil die Regelungen in den 
verschiedenen Staaten bezüglich 
einer guten Koordination und Mel­
dung aller möglichen Spenderinnen 
und Spender unterschiedlich sind.

In diesem Kontext muss darauf 
hingewiesen werden, dass in Deutsch­
land konstant nur bei weniger als 
einem Viertel der Organspender 
eine explizite Zustimmung und bei 
einem weiteren Fünftel Hinweise 
auf eine mündliche Zustimmung 
vorliegen. Die übrigen Entscheidun­
gen erfolgen nach dem mutmaßli­
chen Willen oder durch Entschei­
dung der Angehörigen, also implizit. 
Bemerkenswert ist, dass der Anteil 

der Ablehnung bei reiner Entschei­
dung durch die Angehörigen sehr 
hoch ist.11 Auch bei einer Wider­
spruchsregelung bliebe es so, dass 
gegen den Willen der Angehörigen 
keine Organspende vorgenommen 
würde. Im Gegenteil hilft eine Wi­
derspruchsregelung, denn Angehö­
rigen fällt die Entscheidung in der 
Extremsituation vor allem deshalb 
so schwer, weil die Frage viel zu oft 
nicht ausreichend zu Lebzeiten be­
antwortet wurde. Genau hier könn­
te eine Widerspruchsregelung hel­
fen. Wer der Organspende ableh­
nend gegenübersteht, wird unter 
einer Widerspruchsregelung sehr 
viel eher dazu gebracht, sich aktiv 
bereits zu Lebzeiten zu äußern, also 
die Organspende mit der Familie zu 
besprechen oder konkrete Veranlas­
sungen zu treffen. Eine Wider­
spruchsregelung, bei der die Ange­
hörigen einbezogen werden, er­
zeugt also nicht weniger, sondern 
mehr artikulierte Selbstbestim­
mung und nimmt den Angehörigen 
zugleich die Last, stellvertretend 
entscheiden zu müssen, wo kein 
Wille dokumentiert ist.

Für die Angehörigen macht es 
also einen großen Unterschied, ob 
von ihnen eine Entscheidung ver­
langt wird, ob Organe entnommen 
werden sollen, wenn kein Patien­
tenwillen vorliegt, oder ob, wie bei 
der Widerspruchsregel der Fall, da­
von ausgegangen werden darf, dass 
die verstorbene Person einer Organ­
spende zugestimmt hat, weil sie zu 
Lebzeiten nicht ausdrücklich wider­
sprochen hat. Die Entlastung be­
steht also darin, dass ich als Ange­
höriger in dieser Extremsituation 
nicht selbst entscheiden muss, 
wenn kein expliziter Wille vorhan­
den ist. In allen Staaten mit einer 
Widerspruchsregelung ist daher ein 
Angehörigengespräch wichtig, weil 
es möglich ist, dass es eine mündli­
che Verfügung eines Widerspruchs 
gibt.

Vor dem Hintergrund all dieser 
Überlegungen lässt sich gut nach­
vollziehen, warum außer Deutsch­
land alle übrigen Staaten des Eurot­
ransplant-Verbunds und viele ande­
re Staaten Europas der Überzeu­
gung sind, dass eine Widerspruchs­
regelung nicht das mit der Men­
schenwürde verbundene Selbstbe­
stimmungsrecht verletzt. Dabei 
sind sich auch die dortigen Verant­
wortlichen bewusst, dass unser Kör­

per auch nach dem Tod nicht irgend­
eine Sache ist, sondern unser Per­
sönlichstes repräsentiert. Wer die 
Wirksamkeit der Widerspruchsrege­
lung bestreitet, muss erklären, wes­
halb zahlreiche Staaten trotz unter­
schiedlicher Rahmenbedingungen 
an diesem Modell festhalten und 
positive Erfahrungen damit berich­
ten.

Die Debatte um die Organentnah-
me nach Kreislauftod (DCD)

Die Organspendezahlen nach DCD 
in Staaten, in denen die DCD zuläs­
sig ist, erhöhen deutlich die Anzahl 
verfügbarer Organe. Beispielsweise 
hat dies in der Schweiz zu einer Ver­
doppelung der Spendezahlen ge­
führt, ohne dass es zu einer Abnah­
me der Spenden nach Hirntodfest­
stellung gekommen wäre.12 Dies ist 
dadurch zu erklären, dass andere 
Todesursachen für eine Spende 
nach Kreislaufstillstand als bei der 
Organentnahme nach Feststellung 
des Hirntods in Frage kommen und 
somit mehr potenzielle Spender 
identifiziert werden können. Zu­
gleich ermöglicht die DCD Patien­
ten, sich mit einer solchen Spende 
einen letzten Wunsch zu erfüllen. 
Die Möglichkeit zur DCD ist also 
nicht nur ein reines „Gewinnen zu­
sätzlicher Organe“, sondern viel­
mehr eine Gelegenheit, Patienten 
und ihren Angehörigen am Lebens­
ende Trost durch die Erfüllung die­
ses Wunsches und einer möglicher­
weise als solche angesehenen „letz­
ten sinnhaften Tat“ zu verschaffen.

In Deutschland ist jedoch auf­
grund des Transplantationsgeset­
zes derzeit eine Organentnahme 
nach Kreislauftod (DCD=Donation 
after Circulatory Death) nicht zuläs­
sig, da dieses eine Organentnahme 
zum Zweck einer Transplantation 
allein nach vorheriger Feststellung 
des irreversiblen Funktionsausfalls 
von Groß-, Klein- und Stammhirn er­
laubt. Der Prozess der Hirntodfest­
stellung folgt dabei genauen Vor­
gaben und benötigt speziell ge­
schultes Personal, klinische wie 
auch technische Untersuchungen 
und viel Zeit, teilweise sogar zwei 
Untersuchungen in einem Abstand 
von mindestens 72 Stunden. Die 
Durchführung einer Hirntoddiag­
nostik nach diesen Kriterien ist ei­
nem Kreislauftod jedoch nicht sinn­
voll. Die Organe würden aufgrund 
dieser Zeitspanne nicht mehr für 
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eine Transplantation geeignet sein. 
Es ist festzuhalten, dass der Nach­
weis einer fehlenden Durchblutung 
im Gehirn zusammen mit weiteren 
klinischen Kriterien wie Koma, Are­
flexie und Atemstillstand auch jetzt 
schon etabliert ist, den Hirntod so­
fort festzustellen.13 Ein Zirkulations­
stillstand im Gehirn tritt natürlich 
auch bei Herzkreislaufstillstand ein. 
Daher fallen die Hirnstammreflexe 
aus, was bei der DCD-Spende in der 
Schweiz und Österreich auch noch 
einmal dokumentiert wird.14

Experimente mit gesunden 
Schweinen, bei denen man einen 
permanenten Herz-Kreislauf-Still­
stand induziert hat, zeigen, dass be­
reits nach vier bis sechs Minuten ein 
irreversibler Hirnschaden bei nor­
maler Körpertemperatur nachzu­
weisen ist. Wartet man 10 Minuten, 
so sind die meisten Gehirnzellen so 
geschädigt, dass der Tod sehr wahr­
scheinlich eingetreten ist.15

Aufgrund dessen, dass der Tod 
auch beim Menschen höchstwahr­
scheinlich nach 10 Minuten einge­
treten ist, haben viele Staaten die 
Organspende nach Kreislaufstill­
stand zugelassen, aber in der Be­
stimmung der Wartezeit (No-Touch-
Time) unterschiedliche Regelungen 
getroffen, je nachdem wie viel Si­
cherheit gefordert wird. Im Verei­
nigten Königreich und in der Schweiz 
liegt diese beispielsweise bei fünf 
Minuten, in Österreich bei zehn und 
in Italien bei zwanzig Minuten. Zu­
sätzlich zu dieser No-Touch-Time ist 
die Zeit dazuzurechnen, die nötig 
für die klinische Untersuchung und 
Vorbereitung ist, bevor die Organe 
entnommen werden. Die Zeitspan­
ne von fünf Minuten No-Touch-Time 
begründet sich aus der Tatsache, 
dass die Fähigkeit des Herzens, nach 
diesem Zeitraum ohne externe Maß­
nahmen wieder schlagen zu kön­
nen, nicht mehr gegeben ist. Bei der 
Zeitspanne von 10 Minuten wird 
argumentiert, dass nach fehlender 
Sauerstoffversorgung des Gehirns 
von einem Funktionsverlust des Ge­
hirns ausgegangen werden kann. 
Addiert man die Operationszeit hin­
zu, verlängert sich der Zeitraum bis 
zur Entnahme zusätzlich.

In allen unseren Nachbarländern 
können Menschen durch verschie­
dene Weiterentwicklungen der Or­
ganspenderegelungen wie DCD und/ 
oder die Widerspruchsregelung ge­
rettet werden, die ohne Organspen­

de versterben würden. Sehr viele 
Staaten, deren Wertesysteme im 
Blick auf Lebens- und Selbstbestim­
mungsrecht mit den unsrigen ver­
gleichbar sind, haben sowohl die 
Widerspruchslösung als auch DCD 
dauerhaft eingeführt.

Empfehlungen

Wenn das deutsche Gesundheits­
wesen den Anspruch erhebt, allen 
Menschen eine notwendige medizi­
nische Behandlung zugänglich zu 
machen, dann müssen auch die ins­
titutionellen Voraussetzungen ge­
schaffen werden, diesen Anspruch 
im Bereich der Transplantationsme­
dizin möglichst weitgehend einzulö­
sen. Wir empfehlen daher nach­
drücklich die Einführung der Wider­
spruchsregelung und der DCD in 
Deutschland.
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